
Corona-Regeln im UHC

Neu ab 20.11.2021

 In unseren Hallen, im Fitnessbereich und im Clubhaus haben nur noch 

geimpfte und genesene Personen (2G) sowie unter 18-Jährige Zutritt. 

 Wegen der 2G-Regel entfällt Maskenpflicht und Abstandsgebot.

 Ungeimpfte Trainer*innen und Übungsleitende müssen an dem Tag, an dem das 

jeweilige Sportangebot durchgeführt wird, einen  negativen Testnachweis 

vorlegen und während des Training Maske trage.

 Die Zuschauerzahl bei Hockey-Bundesliga Heimspielen im UHC ist auf 120 

begrenzt. Karten gib es nur online im  uhc-shop.de. (Die Zuschauerbegrenzung ist 

keine gesetzliche sondern eine UHC-interne Regelung).

Unverändert:

 In Hallen und Clubhaus Registrierungspflicht mit der Luca-App oder per Liste.

 Geimpfte und Genesene dokumentieren dies vor der ersten Nutzung einmalig  

beim  Sportdirektor Tennis voigt@uhc.de,  ihren Hockey-Trainern oder Betreuern,  

bei fitness@uhc.de für den Fitnessbereich und im Clubhaus bei jedem Besuch.

 Kinder und Jugendliche weisen bei ihrer Trainerin  oder ihrem Trainer einmalig 

nach, dass sie Schüler sind (Schülerausweis, Bestätigung der Schule oder Schüler-

Fahrkarte). Im Clubhaus gilt für sie keine Nacheispflicht.

 Für die Hallen-Flure und direkt begehbaren WCs sowie die Zuschauertribüne der

Tennishalle, wenn es sich nicht um ein Punktspiel mit Zuschauern handelt, ist kein 

G-Nachweis nötig. Aber es gelten Maskenpflicht, Abstandsgebot und die 

allgemeinen Hygieneregeln.

Vorstand und Mitarbeiter werden die Einhaltung der Regeln kontrollieren.

Wir hoffen auf einsichtiges und wohlwollendes Verhalten.

 

Hamburg, den 20.11.2021


